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vom 07.01.2021 
 

VGL Bayern 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonderthema Corona-Virus 
 
 
Diese Mail-Informationen beinhalten Änderungen ab dem 1. Januar 2021.  
 
Für eine bessere Lesbarkeit haben wir die Rubriken beibehalten und die jeweiligen Aktualisierungen rot ge-
kennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass alle Mail-Informationen auch auf unserer Homepage im Mitglieder-
bereich archiviert werden. 
 
1. Allgemeines zum Corona-Virus und Prävention 
 
1.1 Pressekonferenz der Staatsregierung vom 16.03.2020 - überholt 
 
1.2 Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung zum Coronavirus - überholt durch Punkt 1.10 
 
1.3 Was sind Kontaktpersonen und wie werden sie eingeteilt? 
 
1.4 Was ist bei Verdacht auf eine Corona-Infektion zu tun?  
 
1.5 Wie ist die Meldekette bei einer bestätigten Corona-Infektion?  
 
1.6 Können Behörden bei nachgewiesenem Corona-Fall den kompletten Standort in Quarantäne 
schicken?  
 
1.7 Schutzmaßnahmen 
 
1.8 Die Corona-Krise hat unsere Wirtschaft fest im Griff. Beitrag von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-
Werner Sinn  
 
1.9 Die Welt nach Corona 
 
1.10 „Ausgangsbeschränkungen“ und weitere Maßnahmen in Bayern - aktualisiert 
 
Update: Testpflicht für alle Einreisenden aus dem Ausland ab 23. Dezember 2020 
 
Der Bayerische Ministerrat hat am 22. Dezember 2020 beschlossen, eine allgemeine Testpflicht für Einreisende aus 
ausländischen Risikogebieten einzuführen. Dazu wurde am selben Tag eine Allgemeinverfügung erlassen, die sich 
auf die Bundes-Testpflichtverordnung stützt. 
 
Die Bestimmungen der Bayerischen Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) gelten daneben unverändert fort. 
  

Mail-Informationen 
 

1/2021 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Testpflicht_Risikogebiete_VO_BAnz_081120.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(mkobu2se2r44yzra4mpf2bmc))/Content/Document/BayEQV/true
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Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten 
Personen, die sich innerhalb von zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem ausländischen Risikogebiet aufgehalten ha-
ben, müssen der für den Wohnsitz oder sonstigen Aufenthaltsort zuständigen Kreisverwaltungsbehörde unverzüglich 
und unaufgefordert einen Testnachweis vorlegen. Werden bei der Einreise Kontrollen durchgeführt, muss der Test-
nachweis ebenfalls vorgelegt werden. 
Wer einen entsprechenden Testnachweis nicht vorlegen kann, muss den Test nachholen und das Testergebnis unver-
züglich, spätestens innerhalb von 72 Stunden ab der Einreise der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen. 
Verstöße gegen die Verpflichtung zur Nachholung des Tests können mit einem Bußgeld geahndet werden. 
Ausnahmen 
 
Die Pflicht zur unaufgeforderten Vorlage gilt nicht für folgende Personengruppen: 

• Personen, die lediglich durch ein Risikogebiet durchgereist sind und dort keinen Zwischenaufenthalt hatten; 
• Personen, die nur zur Durchreise in den Freistaat Bayern einreisen und ihn auf unmittelbarem Weg unverzüg-

lich wieder verlassen (§ 2 Abs. 1 EQV); 
• Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der 

Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EQV); 
• Grenzpendler und Grenzgänger (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 EQV) 

Die drei letztgenannten Personengruppen sind allerdings nach der Bundes-Testpflichtverordnung verpflichtet, einen 
Testnachweis nach konkreter Aufforderung vorzulegen oder nachzuholen. 
 
Sonderregelungen für Einreisen aus UK und Südafrika 
Für Personen, die seit dem 22. Dezember 2020 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind und sich in den 
letzten zehn Tagen vor der Einreise im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder der Republik 
Südafrika aufgehalten haben, gilt die Coronavirus-Schutzverordnung des Bundes vom 21. Dezember 2020. 
Diese Personen müssen der für den Wohnsitz oder sonstigen Aufenthaltsort zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
unverzüglich und unaufgefordert einen Testnachweis vorlegen. Werden bei der Einreise Kontrollen durchgeführt, 
muss der Testnachweis ebenfalls vorgelegt werden. 
Wer einen entsprechenden Testnachweis nicht vorlegen kann, muss sich unverzüglich bei oder nach der Einreise tes-
ten lassen und das Ergebnis unverzüglich vorlegen. Verstöße gegen die Verpflichtung zur Nachholung des Tests kön-
nen mit einem Bußgeld geahndet werden. 
Von der Testpflicht für Einreisende aus UK und Südafrika gibt es keine Ausnahmen. 
Für Personen, die ab dem 11. Dezember 2020 und vor dem 22. Dezember 2020 aus UK und Südafrika eingereist 
sind, gilt nach wie vor die bayerische Allgemeinverfügung zur rückwirkenden Testpflicht. 
 
Anforderungen an den Testnachweis 
Die zugrunde liegende Testung darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise vorgenommen worden sein. Antigen-
Schnelltests werden in diesem Zusammenhang auch akzeptiert. Nähere Anforderungen an den zugrunde liegenden 
Test finden sich auf der Homepage des Robert Koch-Institutes. 
Bei Einreisenden aus UK und Südafrika muss der Testnachweis in deutscher oder englischer Sprache vorgelegt wer-
den. Bei allen anderen wird zusätzlich auch ein Nachweis in französischer Sprache akzeptiert. 
 
 
Update: Verlängerung der Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) 
Die bayerische Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) wurde unverändert bis zum 2. Februar 2021 verlängert. Die 
Regelungen der EQV finden Sie unten. 
Den Text der Verordnung finden Sie hier: Bayerische Einreise-Quarantäne-Verordnung 
 
Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende 
Wer sich innerhalb von zehn Tagen vor der Einreise nach Bayern in einer vom Robert Koch-Institut (RKI) als Risikoge-
biet eingestuften Region außerhalb der Bundesrepublik Deutschland (Link zu den Risikogebieten) aufgehalten hat, 
muss sich unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben. Die häusliche Quarantäne ist für eine Dauer von zehn Ta-
gen nach der Einreise einzuhalten. 
Besuch von Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, ist untersagt. 
Zudem ist eine digitale Einreiseanmeldung auszufüllen. Das amtlich vorgegebene Online-Formular finden Sie unter 
https://www.einreiseanmeldung.de. Informationen zur den Ausnahmen von der Einreiseanmeldung finden Sie hier. 
 
Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne 
 
Aufenthalte bis 24 Stunden im Grenzverkehr mit Nachbarstaaten 
Diese Ausnahme wurde zum 09. Dezember 2020 abgeschafft. Gegebenenfalls soll sie bei positiver Entwicklung der 
Infektionszahlen wieder eingeführt werden, ein Zeitplan ist hierfür jedoch noch nicht bekannt. 
 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaSchV_mit_Begruendung.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.baymevbm.de/baymevbm/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Ausgangsbeschr%C3%A4nkungen-Reisen-Transport/Digitale-Einreiseanmeldung-auch-bei-Ausnahmen-von-der-Quarant%C3%A4nepflicht.jsp
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Aufenthalte bis 72 Stunden 
Personen, die sich weniger als 72 Stunden in Deutschland aufhalten oder weniger als 72 Stunden in einem Risikoge-
biet aufgehalten haben, sind ausgenommen: 

• Für den Besuch von Verwandten ersten oder zweiten Grades, dem nicht dem gleichen Hausstand angehöri-
gen Ehegatten oder Lebensgefährten oder die Wahrnehmung eines geteilten Sorgerechts oder eines Um-
gangsrechts. 

• Für eine Tätigkeit, die zur Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens sowie für die Pflege und Betreuung Pfle-
gebedürftiger und von Menschen mit Behinderung dringend erforderlich und unabdingbar ist, und dies durch 
den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber bescheinigt wird. 

• Hochrangige Mitglieder des diplomatischen und konsularischen Dienstes und von Volksvertretungen und Re-
gierungen. 

 
Aufenthalte aus besonderen sozialen Gründen 
Personen, die sich aus den nachfolgenden Gründen in Deutschland aufhalten werden oder in einem Risikogebiet auf-
gehalten haben, sind ebenfalls ausgenommen: 

• Für den Besuch von Verwandten ersten oder zweiten Grades, dem nicht dem gleichen Hausstand angehöri-
gen Ehegatten oder Lebensgefährten oder die Wahrnehmung eines geteilten Sorgerechts oder eines Um-
gangsrechts. (Hinweis: Bei Aufenthalten unter 72 Stunden greift die vorgenannte Ausnahme, bei der kein ne-
gatives Testergebnis erforderlich ist.) 

• Für eine dringende medizinische Behandlung. 
• Für den Beistand oder die Pflege schutz- oder hilfebedürftiger Personen. 

 
Hinweis: 
Diese Ausnahmen für besondere soziale Gründe gelten nur, wenn ein negatives Corona-Testergebnis vorliegt. Die 
Testung darf entweder höchstens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein oder muss bei der Einreise in 
die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden. Hier reicht ein zugelassener Antigen-Schnelltest aus. Das 
Testergebnis muss in Deutsch, Englisch oder Französisch vorliegen. 
 
Beruflicher Aufenthalt von bis zu fünf Tagen 
Wer sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich veranlasst, in einem Risikogebiet auf-
gehalten hat oder in die Bundesrepublik Deutschland einreist. Die zwingende Notwendigkeit ist durch den Arbeitgeber, 
Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen. Für eine solche Arbeitgeberbestätigung stellen wir Ihnen 
im Downloadbereich ein Muster zur Verfügung. 
 
Hinweis: 
Diese Ausnahme gilt nur, wenn ein negatives Corona-Testergebnis vorliegt. Die Testung darf entweder höchstens 48 
Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein oder muss bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vor-
genommen werden. Hier reicht ein zugelassener Antigen-Schnelltest aus. Das Testergebnis muss in Deutsch, Eng-
lisch oder Französisch vorliegen. 
 
Transport 
Der Aufenthalt von Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der Straße, 
der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, sind ohne zeitliche Begrenzung des Aufenthaltes von der 
Quarantänepflicht ausgenommen. 
 
Grenzpendler 
Personen, die im Freistaat Bayern ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufs-
ausübung an ihre Berufsausübungsstätte in einem Risikogebiet begeben und regelmäßig, mindestens einmal wö-
chentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren. Die zwingende Notwendigkeit ist durch den Arbeitgeber oder den Auftrag-
geber zu bescheinigen. 
Die Ausnahme gilt auch dann, wenn der mindestens wöchentliche Grenzübertritt durch Urlaub für mehr als eine Wo-
che unterbrochen wurde und die Arbeitnehmer danach wieder den mindestens wöchentlichen Rhythmus aufnehmen. 
 
Grenzgänger 
Personen, die in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufs-
ausübung in den Freistaat Bayern begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zu-
rückkehren. Die zwingende Notwendigkeit ist durch den Arbeitgeber oder den Auftraggeber zu bescheinigen. 
Die Ausnahme gilt auch dann, wenn der mindestens wöchentliche Grenzübertritt durch Urlaub für mehr als eine Wo-
che unterbrochen wurde und die Arbeitnehmer danach wieder den mindestens wöchentlichen Rhythmus aufnehmen. 
Der wöchentliche Test für Grenzgänger ist nicht mehr erforderlich. 
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Mindestens dreiwöchige Arbeitsaufnahme 
Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet einreisen. Voraus-
setzung der Ausnahmevorschrift für den jeweiligen Arbeitnehmer ist, dass der Gesundheitsschutz im Betrieb und in 
der Unterkunft sichergestellt ist. Hierzu zählt, dass neu angekommene Arbeitskräfte in den ersten zehn Tagen nach 
ihrer Einreise strikt getrennt von den sonstigen Beschäftigten arbeiten und untergebracht sein müssen. Es sind also 
möglichst kleine Arbeitsgruppen zu bilden (5-15 Personen); innerhalb der ersten zehn Tage darf ein Kontakt aus-
schließlich innerhalb dieser Gruppe stattfinden (Kundenkontakt oder Kontakt zu anderen Arbeitstrupps ist damit nicht 
zulässig). Ein Verlassen der Unterkunft ist nur zur Ausübung der Tätigkeit gestattet. Ferner darf auch in der Freizeit 
kein Kontakt zu den sonstigen Beschäftigten des Betriebes stattfinden. Es sind strenge Hygienemaßnahmen einzuhal-
ten – diese betreffen etwa die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5m oder die Verwendung von persönlicher 
Schutzausrüstung während der Tätigkeit sowie die ausreichende Ausstattung des jeweiligen Betriebs mit Hygienearti-
keln wie Desinfektionsmitteln und Seife. Die Arbeitgeber haben die zuständige Kreisverwaltungsbehörde über die Auf-
nahme der Arbeit zu informieren und die getroffenen Hygiene- und sonstigen Maßnahmen zu dokumentieren. 
 
Hinweis 
Alle Ausnahmen gelten nur, soweit keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus vorliegen. Treten 
innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise typische Symptome auf, muss ein Corona-Test durchgeführt werden. 
 
Verkürzung der Quarantänedauer 
Wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, kann die häusliche Quarantäne frühestens ab dem fünften Tag nach Ein-
reise beendet werden. Der Test darf frühestens am fünften Tag nach der Einreise nach Deutschland vorgenommen 
worden sein. Hier ist ein molekularbiologischer Test erforderlich (PCR-Test). 
 
Hinweis 
Diese Auflistung deckt nicht den gesamten Inhalt der Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) ab. Den vollständigen 
Text haben wir Ihnen oben verlinkt. 
Grundsätzliche Testpflicht für Jedermann 
Zusätzlich zu den landesrechtlichen Bestimmungen zur Einreise-Quarantäne greift eine Testpflicht für Einreisende, die 
auch dann zur Anwendung kommen kann, wenn eine Ausnahme von der Einreise-Quarantäne besteht. 
 
Beschlüsse des Bayerischen Ministerrats vom 6. Januar 2021 
Am 06. Januar 2021 hat der Bayerische Ministerrat weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie be-
schlossen. Sie beruhen auf den Absprachen zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsident*innen vom  
5. Januar 2021. 
Konkret ist ab dem 11. Januar 2021 bis vorerst zum 31. Januar 2021 folgendes vorgesehen: 
 
Verlängerung der Corona-Maßnahmen 
Die bereits bestehenden Beschränkungen werden bis zum 31. Januar 2021 verlängert. 
 
Kontaktbeschränkungen 
Private Zusammenkünfte werden nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer 
weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. Abweichend davon ist die wechselseitige, unentgeltliche, nicht 
geschäftsmäßige Beaufsichtigung für Kinder unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten 
Betreuungsgemeinschaften zulässig, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst. 
 
Einschränkung des Bewegungsradius 
In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Fällen pro 100.000 Einwohner 
sind touristische Tagesausflüge über einen Umkreis von 15 Kilometern um den Wohnort (d.h. die politische Ge-
meinde) hinaus untersagt. 
 
Betriebskantinen 
Betriebskantinen werden geschlossen, wo immer die Arbeitsabläufe es zulassen. Zulässig bleibt die Abgabe von mit-
nahmefähigen Speisen und Getränken. Verzehr vor Ort ist untersagt. 
 
Appell zu Home-Office 
An die Arbeitgeber wird dringend appelliert, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Beschäftigten Homeoffice zu 
ermöglichen. 
  

https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Ausgangsbeschr%c3%a4nkungen-Reisen-Transport/Testpflicht-f%c3%bcr-alle-Einreisenden-aus-dem-Ausland-ab-23.-Dezember-2020.jsp?etcc_cmp=VIP+Newsletter&etcc_med=Newsletter&et_cid=17&et_lid=33&et_sub=KW202052_Corona_Pandemie_Testpflicht_fur_alle_Einreisenden_aus_dem_nbsp_...
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Einzelhandel 
Dem Einzelhandel soll es unter strikter Wahrung von Schutz- und Hygienekonzepten (insbesondere gestaffelte Zeit-
fenster zur Abholung) sowie umfassender Verwendung von FFP2-Masken möglich sein, sogenannte click-and-collect 
oder call-and-collect Leistungen, das heißt die Abholung online oder telefonisch bestellter Ware, anzubieten. 
 
Einreise aus Risikogebieten 
Für Einreisen aus Risikogebieten nach Deutschland bekräftigte der Ministerrat die im Dezember 2020 etablierte Zwei-
Test-Strategie: Ein Test ist im unmittelbaren Zusammenhang mit der Einreise vorzulegen. Dieser Test darf bei Ein-
reise maximal 48 Stunden alt sein oder muss unmittelbar nach Einreise vorgenommen werden. Ein weiterer Test ist 
für die Verkürzung einer bestehenden zehntägigen Quarantäneverpflichtung am fünften Tag nach Einreise erforder-
lich. 
Der Ministerrat weist noch einmal eindrücklich darauf hin, dass Reisen in Risikogebiete ohne triftigen Grund unbedingt 
zu vermeiden sind und dass neben der Test- und Quarantänepflicht eine Verpflichtung zur digitalen Einreiseanmel-
dung bei Einreisen aus Risikogebieten besteht. 
Kitas und Schulen weiterhin geschlossen 
Bis zum Ende des Lockdowns bleiben Schulen und Kitas in Bayern geschlossen bzw. es findet kein Regelunterricht 
statt. Distanzunterricht wird in allen Schulen und Jahrgangsstufen eingerichtet. Eine Notbetreuung wird für Kinder der 
Jahrgangsstufen 1 bis 6 sowie für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und Kinder mit Behinderungen ange-
boten. Sobald es das Infektionsgeschehen nach dem 31. Januar 2021 zulässt, wird eine Rückkehr zum Präsenzunter-
richt –nach Jahrgangsstufen gestaffelt –angestrebt. 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und organisierte Spielgruppen für Kinder bleiben geschlossen. 
Eine Notbetreuung für Eltern, die ihre Kinder nicht selbst betreuen können, wird eingerichtet. 
 
Weiteres Vorgehen 
Die Maßnahmen sollen am 8. Januar 2021 im Landtag behandelt werden. Anschließend sollen die entsprechenden 
Anpassungen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und der Einreisequarantäneverordnung/Allgemeinverfü-
gung zur Testpflicht veröffentlicht werden. 
 
1.11 Aktuelle Informationen aus den Anrainerstaaten 
1.11.1 Ein- und Ausreisebestimmungen diverser Staaten 
1.11.2 Deutsche Einreisebeschränkungen 
1.11.3 Bayerisches Beherbergungsverbot 
 
1.12 Corona-Krise: Mögliche Auswirkungen auf Fristen und Entlastungen  
 
1.13 Floristik, Gärtnerei und Gartencenter 
1.14 Warnung vor Cyberkriminalität 
 
1.15 FAQ Prävention Antworten auf häufige Fragen zu Coronavirus und Prävention  
 
1.16 Hygienemasken und sonstige Schutzkleidung  
 
1.17 Verkehrsrecht und Corona  
 
1.18 Corona-Warn-APP 
 
1.19 Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident*innen - aktualisiert 
 
Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident*innen vom 5. Januar 2021 
 
Am 5. Januar 2021 wurden von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsident*innen der Länder erneut weitrei-
chende Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Das Dokument mit den Beschlüssen fin-
den Sie hier: https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Recht/2021/Down-
loads/Beschl%C3%BCsse-der-MPK-vom-05.-Januar-2021.pdf 
 
Unter anderem wurde Folgendes beschlossen: 
 
Verlängerung der Corona-Maßnahmen 
Die bereits bestehenden Maßnahmen werden bis zum 31. Januar 2021 verlängert. 

https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Recht/2021/Downloads/Beschl%C3%BCsse-der-MPK-vom-05.-Januar-2021.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Recht/2021/Downloads/Beschl%C3%BCsse-der-MPK-vom-05.-Januar-2021.pdf
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Kontaktbeschränkungen 
Private Zusammenkünfte sind nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weite-
ren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. 
Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsident*innen der Länder bitten alle Bürgerinnen und Bürger dringend, auch in 
den nächsten drei Wochen alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und soweit möglich zu 
Hause zu bleiben. 
 
Einschränkung des Bewegungsradius 
In Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
werden die Länder weitere lokale Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ergreifen, insbesondere zur Ein-
schränkung des Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort, sofern kein triftiger Grund vorliegt. 
Tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar. 
 
Betriebskantinen 
Betriebskantinen werden geschlossen wo immer die Arbeitsabläufe es zulassen. Zulässig bleibt die Abgabe von mit-
nahmefähigen Speisen und Getränken. Ein Verzehr vor Ort ist untersagt. 
 
Appell zu Home-Office 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden dringend gebeten großzügige Home-Office-Möglichkeiten zu schaffen, um 
bundesweit den Grundsatz „Wir bleiben zuhause“ umsetzen zu können. 
 
Einreise aus Risikogebieten 
Für Einreisen aus Risikogebieten nach Deutschland soll zukünftig grundsätzlich neben der bestehenden zehntägigen 
Quarantänepflicht zusätzlich eine Testpflicht bei Einreise eingeführt werden (Zwei-Test-Strategie). 
Dies ist in Bayern mindestens bis zum 15. Januar 2021 bereits durch die Allgemeinverfügung zur Testpflicht vom 22. 
Dezember 2020 geregelt. 
Bund und Länder weisen noch einmal eindrücklich darauf hin, dass Reisen in Risikogebiete ohne triftigen Grund unbe-
dingt zu vermeiden sind und dass neben der Test- und Quarantänepflicht eine Verpflichtung zur digitalen Einreisean-
meldung bei Einreisen aus Risikogebieten besteht. 
 
Kitas und Schulen weiterhin geschlossen 
Bis zum Ende des Lockdowns bleiben Schulen und Kitas in Deutschland grundsätzlich weiterhin geschlossen bzw. es 
findet kein Regelunterricht, sondern nur Distanzunterricht statt (Die Sonderregelungen für die Abschlussklassen blei-
ben erhalten). Darauf einigten sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsident*innen der Länder. Der von der Kul-
tusministerkonferenz vom 04. Januar 2021 vorgeschlagene Stufenplan zur Wiedereinführung des Präsenzunterrichts 
kann erst greifen, wenn die Infektionszahlen in den Ländern sinken. 
 
Kinderkrankengeld 
Das Kinderkrankengeld soll im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerzie-
hende) gewährt werden. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause 
erforderlich wird, weil die Schule oder der Kindergarten bzw. die Klasse oder Gruppe pandemiebedingt geschlossen 
ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt bzw. der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt 
wurde. 
 
Weitere Beschlüsse 
Darüber hinaus wurden unter anderem noch Beschlüsse zu folgenden Themen gefasst: 

• Zur Unterstützung der Alten- und Pflegeeinrichtungen bei der Durchführung der verpflichtenden Testungen 
des Personals sowie Besucherinnen und Besucher in Regionen mit erhöhter Inzidenz werden Bund und Län-
der aufbauend auf bestehenden Maßnahmen der Länder eine gemeinsame Initiative starten, um Freiwillige 
vorübergehend zur Durchführung von umfangreichen Schnelltests in die Einrichtungen zu bringen. 

• Bei nicht vermeidbaren Einreisen aus Gebieten, in denen mutierte Virusvarianten vorkommen, wird die Bun-
despolizei die Einhaltung der besonderen Einreisebestimmungen verstärkt kontrollieren. Die Länder stellen 
sicher, dass die Kontrolle der Quarantäne in solchen Fällen verstärkt mit besonderer Priorität wahrgenommen 
wird, ebenso die Nachverfolgung von Fällen beim Auftreten solcher Virusvarianten in Deutschland. 

• Die vollständige Auszahlung der beantragten Novemberhilfe erfolgt spätestens ab dem 10. Januar 2021. 
 

Weiteres Vorgehen 
Die Regelungen müssen noch durch den Bund und die Bundesländer umgesetzt werden, wobei sich auch Abweichun-
gen ergeben können. Wir werden Sie über die Umsetzung in Bayern informieren, sobald es aktuelle Beschlüsse gibt. 
Die Bundeskanzlerin und den Ministerpräsident*innen der Länder werden am 25. Januar 2021 erneut beraten und 
über die Maßnahmen ab 1. Februar 2021 beschließen. 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-774/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-774/
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2. Bautätigkeit Außenanlagen 
 
2.1 Kein Arbeitsverbot für GaLaBau 
 
2.2 Handlungsanweisung zur Erbringung der Werkleistungen  
 
2.3 Kundeninformationsblatt K 12 – Verhaltenscodex Corona-Krise Empfehlungen für die Baustelle  
 
2.4 Hinweis des Bundes und des Freistaates Bayern zum Betrieb laufender Baustellen  
 
2.5 Neuer Bundeserlass zur Vergabe öffentlicher Aufträge des Bundes  
 
2.6 Bayern: Auftragsvergaben während der COVID19-Pandemie 
 
3. Aus- und Weiterbildung 
 
3.1 Berufsschulen, Meisterschulen und Weiterbildungseinrichtungen (DEULA) 
3.1.1 Berufsschulen - aktualisiert 
 
Berufsschule Höchstädt  
 
Im Schreiben des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Höchstädt vom 17.12.2021 wird erläutert, wie es 
ab dem 11. Januar 2021 mit dem Online-Unterricht weitergehen soll. Das Schreiben finden Sie unter fol-
gendem Link: https://www.galabau-bayern.de/hoechstadt.pdfx?on-
publix_view=true&tm=637441600881879285 
 
Berufsschule München 
 
Update 07.01.2021 
 
Ab Montag, 11. Januar 2021 bis Freitag, 29. Januar 2021 befinden sich alle Berufsschulen Bayerns gemäß Anwei-
sung des Bayerischen Kultusministeriums weiterhin im Distanzunterricht.  
  
Der Distanzunterricht erfolgt je nach Klasse zu den in den Block-/Tages- und Stundenplänen normal vorgesehenen 
Unterrichtszeiten mit Videounterricht über MS Teams bzw. über die Bereitstellung von Unterrichtsmaterial auf der 
Lernplattform Fronter oder per Mail. 
  
Gemäß KMS VI-BO9200-1-7a.37661 vom 21.04.2020 „sind die Auszubildenden vom Betrieb für diesen Unterricht ge-
mäß § 15 Berufsbildungsgesetz (BBiG) freizustellen“.  
  
Wir gehen daher davon aus, dass Sie Ihren Auszubildenden die Teilnahme am Distanzunterricht ermöglichen. Idealer-
weise können Sie Ihren Auszubildenden einen geeigneten Arbeitsplatz im Betrieb zur Verfügung stellen, an dem sie/er 
ungestört arbeiten kann. 
  
Die Berufsschule München weist ausdrücklich darauf hin, dass auch im Distanzunterricht die Möglichkeit besteht, 
mündliche Leistungserhebungen durchzuführen. Weiterhin weisen sie darauf hin, dass regelmäßig eine „Anwesen-
heitskontrolle“ der Schüler*innen durchgeführt wird. 
  
Die Ausbildungsbetriebe der betroffenen Klassen werden von der Berufsschule München über Mail informiert. Weitere 
Informationen finden sie auf der Homepage www.bs-gfv.musin.de. Für Rückfragen steht die Berufsschule München 
unter 089/233-82900 oder per Mail bs-gfv@muenchen.de gerne zur Verfügung. 
 

https://www.galabau-bayern.de/hoechstadt.pdfx?onpublix_view=true&tm=637441600881879285
https://www.galabau-bayern.de/hoechstadt.pdfx?onpublix_view=true&tm=637441600881879285
http://www.bs-gfv.musin.de/
mailto:bs-gfv@muenchen.de
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3.1.2 Meisterschulen 
3.1.3 Überbetriebliche Ausbildung und Weiterbildung  
3.1.3.1 Landmaschinenschule Triesdorf 
3.1.3.2 DEULA Bayern - aktualisiert 
 
Update vom 07.01.2021 
Die überbetriebliche Ausbildung findet voraussichtlich bis zum 31.01.2021 nicht statt. Die Kurse vom 11.01. bis zum 
15.01.2021 wurden bereits abgesagt. 
 
3.1.3.3 Fahrschule und Akademie Landschaftsbau Weihenstephan (alw) - aktualisiert 
 
Update vom 07.01.2021 
 
Am 6. Januar 2021 hat der Bayerische Ministerrat die Maßnahmen bis zum 31.01.2021 verlängert, d. h. dass Präsenz-
veranstaltungen in der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung vorerst weiterhin untersagt sind. Derzeit finden folg-
lich keine Veranstaltungen an der alw statt. Die alw arbeitet an Online-Schulungen und hält Sie hier auf dem Laufen-
den. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.akademie-landschaftsbau.de/ 
 
3.2 Prüfungen  
3.2.1 Information zur Zwischenprüfung der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau im Frühjahr 
2020 im Dienstgebiet das Gartenbauzentrums Bayern Süd-Ost (AELF Landshut)  
3.2.2 Informationen zu den Meisterprüfungen 
 
3.2.3 Winterabschlussprüfungen 2021  
 
3.3 Nachwuchswerbung in Zeiten von Corona 
 
3.4 Fortzahlung MeisterBafög - überholt durch Punkt 3.1.2 
 
3.5 Ausbildung ab September  
 
3.6 Ausbildung und Corona 
 
3.7 Überbrückungshilfe für Studierende  
 
3.8 Ausbildungsprämien nach dem Programm „Ausbildungsplätze sichern“  
 
4. Finanzielle Unterstützungsangebote und steuerliche Erleichterung 
 
4.1 Welche Auswirkung hat eine Freistellung auf die Lohnfortzahlung? - s. Ziffer 5.13 
 
4.2 Kurzarbeitergeld 
4.2.1 Saison-KUG bis 31.03.2020 (winterbauumlagepflichtige GaLaBau-Betriebe) 
4.2.2 Corona-KUG rückwirkend zum 01.03.2020 (Pflegebetriebe) 
4.2.3 Corona-KUG 
 
4.3 Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen  
 
4.4 Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen  
 
4.5 Hilfen der LfA für Unternehmen 
 

https://www.akademie-landschaftsbau.de/
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4.6 Soforthilfe für Unternehmen und Freiberufler – Bayern und Bund 
4.6.1 Antragsberechtigte  
4.6.2 Liquiditätsengpass 
4.6.3 Fördervolumen 
4.6.4 Antragstellung 
 
4.7 Entschädigungsansprüche bei Betriebsschließungen 
 
4.8 Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen 
 
4.9 Maßnahmenpaket Bundesregierung zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus 
 
4.10 Insolvenzantragspflicht soll ausgesetzt werden  
 
4.11 Umsatzsteuersondervorauszahlungen werden zurückgezahlt - s. Ziffer 4.3 
 
4.12 Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) für Selbstständige  
 
4.13. Beitragsstundung der SVLFG bei finanziellen Engpässen 
 
4.14 Maßnahmen im Schuld-, Miet- und Darlehensrecht 
 
4.15 Leistungsverweigerungsrechte für Verbraucher und Kleinstunternehmer  
 
4.16 steuerfreie Bonuszahlungen bis zu 1.500,00 Euro 
 
4.17 Sonderzahlung für Unternehmensberatung in Höhe von 4.000,00 Euro 
 
4.18 Konjunkturpaket der Bundesregierung 
 
4.19 Überbrückungshilfe Corona  
 
4.20 Absenkung der Umsatzsteuer (s. u. a. unsere Sonder- Mail-Information)  
 
4.21 KfW-Schnellkredite  
 
4.22 Home-Office 
 
4.23 Steuererklärungsfrist 2019 verlängert - NEU 
 
Steuererklärungsfrist für 2019 verlängert 
Die Steuererklärungsfrist für 2019 wurde von Ende Februar 2021 bis zum 31. März 2021 verlängert. 
Voraussetzung ist allerdings, dass Personen, Gesellschaften, Verbände, Vereinigungen, Behörden oder Körperschaf-
ten im Sinne der Paragrafen 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes mit der Erklärung beauftragt sind. Eine weitere 
Verlängerung bis 31. August 2021 steht laut Beschlusslage der die Regierungskoalition in Aussicht. Das Schreiben 
zur Fristverlängerung finden Sie hier: https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-
GS/Wirtschaftspolitik/2021/Downloads/BMF-Schreiben-Fristverl%C3%A4ngerung-f%C3%BCr-die-Steuer-
erkl%C3%A4rung-2019.pdf 
 
Neue Fassung der FAQ Corona (Steuern) des BMF veröffentlicht 
Das Bundesfinanzministerium hat eine neue Fassung seiner FAQ Corona (Steuern) veröffentlicht (Stand 28. Dezem-
ber 2020). 
Diese FAQ geben Auskunft zu Fragen, die sich in Bezug auf anlässlich der Corona-Krise eingeführte steuerliche Son-
derregeln häufig ergeben. 
Die aktuelle Fassung finden Sie hier. 
 

https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Wirtschaftspolitik/2021/Downloads/BMF-Schreiben-Fristverl%C3%A4ngerung-f%C3%BCr-die-Steuererkl%C3%A4rung-2019.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Wirtschaftspolitik/2021/Downloads/BMF-Schreiben-Fristverl%C3%A4ngerung-f%C3%BCr-die-Steuererkl%C3%A4rung-2019.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Wirtschaftspolitik/2021/Downloads/BMF-Schreiben-Fristverl%C3%A4ngerung-f%C3%BCr-die-Steuererkl%C3%A4rung-2019.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html
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5. Personal 
 
5.1 Können Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auch ohne Praxisbesuch erteilt werden?  
 
5.2 Darf eine betriebsärztliche Untersuchung im Betrieb verpflichtend bzw. zwangsweise angeord-
net werden?  
 
5.3 Muss ich die Belegschaft über eine im Unternehmen aufgetretene Corona-Infektion informieren?  
 
5.4 Müssen Arbeitnehmer den Arbeitgeber informieren, wenn Angehörige an einer Infektion er-
krankt sind?  
 
5.5 Kann ein Mitarbeiter verpflichtet werden, bei anderen Unternehmen vor Ort (z. B. Kunden) eine 
Negativauskunft auszufüllen und zu unterschreiben, in der z. B. abgefragt wird, ob man in einem 
Risikogebiet war oder Kontakt zu einem Infizierten hatte etc.?  
 
5.6 Corona-Erkrankung – Fortzahlung der Vergütung 
 
5.7 Beschäftigungsverbot für Schwangere im Betrieb?  
 
5.8 Kinderbetreuung 
5.8.1 Betreuung gesunder Kinder 
 
5.8.2 Betreuung kranker Kinder  
 
5.8.3 Kinderbetreuung im Ausnahmefall ausgeweitet  
 
5.9 Pendlerbescheinigung für die Einreise nach Deutschland  
 
5.10 Arbeitgeberbestätigung für Ausgangssperren 
 
5.11 Freistellung von ATZ-Arbeitnehmern aufgrund Corona-Pandemie  
 
5.12 Erstattungsansprüche bei Quarantäne  
 
5.13 Welche Auswirkung hat eine Freistellung auf die Lohnfortzahlung?  
 
5.14 Ein Arbeitnehmer ist nachweislich erkrankt, die Kollegen wollen nun zur Vermeidung von An-
steckung zuhause bleiben. Homeoffice/mobile Arbeit ist jedoch nicht möglich. Gibt es hier Regelun-
gen?  
 
5.15 Dürfen Arbeitnehmer die Bearbeitung von Lieferungen aus z. B. China verweigern? 
 
5.16 Können Mitarbeiter im Pandemiefall auf einseitige Anordnung des Arbeitgebers in den Urlaub 
geschickt werden?  
 
5.17 Können Arbeitnehmer einseitig bereits genehmigten Urlaub verschieben? 
 
5.18 Mitarbeiter mit Wohnort im grenznahen Ausland pendeln täglich zum Betrieb in Deutschland. 
Was passiert, wenn die Grenzen geschlossen werden?  
 
5.19 Ein Mitarbeiter ist ehrenamtlich bei Feuerwehr, Rettungsdienst, THW o. ä. tätig. Welche Folgen 
hat die Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern? 
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5.20 Fallen betriebliche Besprechungen auch unter die Beschränkungen? 
 
5.21 Corona – Versicherungsschutz im Homeoffice  
 
5.22 Berufskraftfahrer: Erleichterter Vollzug Fahrerlaubnis-Verordnung  
 
5.23 Auswirkungen auf die Gefährdungsbeurteilung  
 
5.24 FAQ Arbeitsrecht vbw und BDA  
 
5.25 Arbeitszeit-Erleichterungen  
 
5.26 Darf der Arbeitgeber eine ärztliche Untersuchung von zurückkehrenden Arbeitnehmern oder 
Reihen- (Fieber-) Tests vor Betreten des Betriebsgeländes anordnen?  
 
5.27 Werden Tage, die der Arbeitnehmer während seines Urlaubs in Quarantäne verbringt - ohne 
dabei arbeitsunfähig erkrankt zu sein - auf den Jahresurlaub angerechnet?  
 
5.28 Kurzfristige Beschäftigungen – vorübergehende Erhöhung der Zeitgrenzen  
 
5.29 Werkstudenten – Auslegung des Begriffs „vorlesungsfreie Zeit“ 
 
5.30 Maßnahmen im Elterngeld aus Anlass der COVID-19-Pandemie  
 
5.31 Änderungen beim Kurzarbeitergeld durch das Sozialschutz-Paket II  
 
5.32 Arbeitslosengeld: Häufige arbeitgeberseitige Lücken bei Anträgen  
 
5.33 Vorübergehende Anhebung der Hinzuverdienstgrenze für Rentner  
 
5.34 Quarantäne nach Urlaubsrückkehr – arbeitsrechtliche Fragen  
 
5.35 Befreiung von der Maskenpflicht 
 
5.36 Arbeitsrechtliche Fragen bei pandemiebedingten Betriebsschließungen  
 
5.37 Corona-Impfung - Arbeitsrechtliche Fragen 
 
6. Finanzwesen & Controlling 
 
6.1 Betriebswirtschaftliche Handlungsanweisung  
 
6.2 Sondergutachten des Sachverständigenrats  
 
6.3 Checklisten und Praxistipps GaLaBau von Jens Kullmann  
 
6.4 Frühjahrsgutachten 2020 der Wirtschaftsforschungsinstitute  
 
6.5 Video „Der Corona-Schock – die Atempause“  
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